
 

 

 

 

 
 

Infoblatt Baubewilligung 
 
Dieses Merkblatt soll den Bürgern einen Überblick darüber geben, wann ein 
Baubewilligungsverfahren durchgeführt werden muss. Im Zweifel ist auf jeden Fall der Kontakt 
mit der Behörde herzustellen. 
 
Aus dieser Übersicht können keinerlei Rechtsfolgen abgeleitet werden. 
 
Eine Baubewilligung ist zu beantragen bei  
a) Neu-, Zu- und Umbau von Gebäuden; 
b) sonstiger Änderung von Gebäuden oder Gebäudeteilen und sonstigen baulichen 

Anlagen, wenn allgemeine bautechnische Erfordernisse wesentlich berührt werden; 
c) Änderung des Verwendungszweckes von Gebäuden oder Gebäudeteilen, wenn sie auf 

die Zulässigkeit des Gebäudes oder Gebäudeteiles nach den bau- oder raumordnungs-
rechtlichen Vorschriften von Einfluss sein kann; 

d) Verwendung von bisher anderweitig verwendeten Gebäuden, Wohnungen oder sonstigen 
Gebäudeteilen als Freizeitwohnsitz; 

(auszugsweise § 28 Abs. 1 TBO 2022) 

 
 

Erforderliche Unterlagen 

Vorlage bei der Einreichung: 

 Baubewilligung Bauansuchen 
(Formular zum downloaden unter www.kramsach.at / Formulare / Baubewilligung Ansuchen) 

 Einreichplan inkl. Lage- und Übersichtsplan (3-fach und digital) 
(von einem Architekten, Baumeister oder einen sonstigen befugten Techniker) 

 Vermessungsplan gemäß § 31 TBO (3-fach und digital) 
(von einem Zivilgeometer oder einen sonstigen befugten Techniker) 

 Energieausweis - meist nur bei Neubauten (3-fach und digital) 
(von einem Energieausweis-Aussteller – Informationen dazu auf www.energieausweis.at) 

 nachvollziehbare Berechnung der Baumasse (Kubaturen) nach TVAG 2011, 
Nutzflächenberechnung 

 



 

Baueinreichung Textvorschläge 

Errichtung eines Einfamilienwohnhauses 
 

Errichtung eines Doppelwohnhauses 
 

Errichtung einer Doppelhaushälfte 
 

Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses 
 

Errichtung eines Mietwohnhauses 
 

Errichtung eines Reihenhauses 
 

Errichtung einer Wohnanlage 
 

Errichtung eines Wohn- und Geschäftsgebäudes / Büro- und Wohngebäudes 
 

Errichtung eines Betriebsgebäudes / einer Büro- und Lagerhalle 
 

Errichtung eines landwirtschaftlichen Gebäudes / Stalles / Almgebäudes 
 

Errichtung eines Laufstalles / Hackschnitzellagers 
 

Errichtung eines Schuppens / Holzschuppens / Geräteschuppens 
 

Errichtung eines Lagerschuppens / Fahrradraumes 
 

Errichtung einer Photovoltaikanlage / Solaranlage 
 

Errichtung einer Gartenmauer / Grenzmauer / Einfriedung 
 

Errichtung einer Garage / Doppelgarage / eines Carports / Flugdaches 
 

Errichtung einer Mehrzweckhalle, Sporthalle 
 

Errichtung eines Gartenhauses / Wintergartens / Gartentores 
 

Errichtung einer Pergola / Dachterrasse 
 

Errichtung eines Veranstaltungszeltes vorübergehenden Bestandes 
 

Errichtung eines Balkons / einer Überdachung 
 

Errichtung einer Standortkennzeichnung / Rangierfläche / Parkplatzerweiterung 
 

Errichtung einer Freitreppe / Außentreppe 
 

Abbruch des bestehenden Wohnhauses / Gebäudes / Schuppens 
 

Anbau an das bestehende Wohnhaus / Gebäude / eines Wohnraumes 
 

Umbau des bestehenden Wohnhauses / Gebäudes / Eingangsbereiches 
 

Aufbau des bestehenden Wohnhauses / Gebäudes 
 

 
Erweiterungstext: 

mit Carport 

mit Garage / Doppelgarage 

mit Nebengebäude 

mit Schuppen 

mit Parkflächen für PKW 

mit Tiefgarage 

 



Einreichfrist (spätestens 12:00 Uhr) Bauverhandlungsdatum (Nachmittag)

02.01.2023 06.02.2023

06.02.2023 06.03.2023

06.03.2023 03.04.2023

03.04.2023 09.05.2023

09.05.2023 05.06.2023

05.06.2023 11.07.2023

11.07.2023 07.08.2023

07.08.2023 04.09.2023

04.09.2023 10.10.2023

10.10.2023 08.11.2023

08.11.2023 04.12.2023

Kurzfristige Terminverschiebungen bleiben dem Bauamt vorbehalten.

Erschließungskosten: 

Bauplatzanteil € 7,83  x m² Baufläche

Baumassenanteil € 3,65  x m³ Baumasse

Wasseranschlussgebühr: € 1,70 x m³ Baumasse

Kanalanschlussgebühr: € 6,00 x m³ Baumasse

Bauverhandlungstermine 2023

Bauvorhaben – Anschlussgebühren 2023
















